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Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB, § 74 LBO

Fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager Offentlicher Belange
nach § 3 Abs. 1 BauGB

lhr Schreiben vom 14.12.2023

Anhdorungsfrist 26.01.2024

B Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zustandigkeit fir geowissenschatftliche und bergbehdrdliche
Belange auflert sich das Landesamt flr Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben.

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhorungsverfahren als Trager offentlicher Belange
keine fachtechnische Prifung vorgelegter Gutachten oder von Auszigen daraus erfolgt.
Sofern fur das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Ubersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbtiros. Eine Zulassigkeit der geplanten
Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Ubernahme der folgenden geotechnischen
Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen:



Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Auensand mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit. Dieser
Uberlagert vermutlich das im tieferen Untergrund anstehende Festgestein des kristallinen
Grundgebirges.

Mit lokalen Aufflllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, sowie einem kleinrdumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des
Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kdnnen zu zuséatzlichen
bautechnischen Erschwernissen fuhren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksre-
levant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfa-
higkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemalfd DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbiro empfohlen.

Boden

Da ausschlie3lich Béden in Siedlungsflachen vom Planungsvorhaben betroffen sind und
davon ausgegangen werden kann, dass diese weitestgehend anthropogen verandert
wurden, sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhérungsverfahren des LGRB als Trager offentlicher
Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und -geothermie (Referat 94) keine fach-
technische Prifung vorgelegter Gutachten oder von Ausziigen daraus erfolgt.

Sofern fur das Plangebiet ein hydrogeologisches Ubersichtsgutachten, Detailgutachten
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbtiros.

Die hydrogeologischen und geothermischen Untergrundverhaltnisse konnen dem Hydro-
geologischen Kartenwerk des LGRB (1: 50 000) und LGRBwissen sowie dem Informati-
onssystem ,Oberflachennahe Geothermie fur Baden-Wurttemberg® (ISONG) enthnommen
werden.

Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt.


https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
https://isong.lgrb-bw.de/
https://isong.lgrb-bw.de/

Bergbau

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen von bergbehdrdlicher Seite keine
Einwendungen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planflache sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht
tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse konnen dem bestehenden Geologischen
Kartenwerk, eine Ubersicht Uber die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse https://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.

Mirsada Gehring-Krso


http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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Sprechzeiten:
Dienstag und Freitag 08 - 12 Uhr

Beteiligung der Trager offentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichbaren
Satzungsverfahren (§ 4 BauGB), Stellungnahmen der beteiligten Fachbereiche

Freiburg, den 19.01.2024
Unser Zeichen: 410.2.13 — 621.41.
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur u. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
A. Allgemeine Angaben
Gemeinde Munstertal
() Flachennutzungsplan
(X) Bebauungsplan Breitmatte |, friihzeitige Beteiligung

() Vorhaben und ErschlieBungsplan

(X) Sonstige Satzung zugehorige ortliche Bauvorschriften
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B.

Stellungnahmen der Fachbereiche

320 - Gesundheitsschutz

1.0

1.1

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

Bearbeiter: Inga Fritz Tel: -3215

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen , die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Bei Gebauden, in denen sich eine sog. GrofRanlage zur Trinkwassererwarmung (TWE)
befindet (Speicher TWE mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern, oder einem Inhalt von 3
Litern in mind. 1 Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwarmers und
Entnahmestelle; nicht berlicksichtigt wird der Inhalt der Zirkulationsleitung) sind
Legionellenuntersuchungen vorgeschrieben.

Diese Untersuchungen sind vom Unternehmer/sonstigem Inhaber der Wasserversorgung
durchzuflihren oder durchfiihren zu lassen, sofern aus der Anlage Trinkwasser im Rahmen
einer gewerblichen oder &ffentlichen Tatigkeit abgegeben wird und welche Duschen oder
andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers
kommt.

Die Untersuchungsvorgaben der Trinkwasserverordnung sind einzuhalten und fristgerecht,

ausschlieBlich in elektronischer Form (Labdis- oder Octowareformat), an das
Gesundheitsamt zu Gbermitteln.

Der Bau sowie Anschluss an die bestehende Trinkwasserversorgung muss mindestens
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) erfolgen.

Sollten Regenwassernutzungsanlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser
bestimmt sind, das nicht die Qualitat im Sinne der Trinkwasserverordnung hat, errichtet
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werden, sind diese der zustandigen Behdrde anzuzeigen. Diese Anlagen mussen
regelkonform nach DIN 1988 geplant, gebaut und betrieben werden.

410 - Baurecht & Denkmalschutz

1.0

1.1

2.0

21

3.0

3.1

3.2

Bearbeiter: Sabine Limberger Tel:  -4143

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen , die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Gemal § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitplane aufzustellen, sobald und
soweit es fur die stadtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Was in diesem Sinn
erforderlich ist, bestimmt sich nach der planerischen Konzeption der Gemeinde. Zwar kann
auch die Aufstellung oder Anderung eines auf ein einzelnes Grundstiick beschrankten
Bebauungsplans fur die stadtebauliche Entwicklung sinnvoll sein (vgl. BVerwG, Beschluss
vom 16.08.1993 — 4 NB 29.93 — juris), zudem ist es legitim, dass die Planung auch privaten
Interessen dient oder durch private Interessentrager angestofRen ist (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 30.12.2009 — 4 BN 13.09 — juris; Bayerischer VGH, Urteil vom 02.05.2019
— 11N 16.2071 — juris), dennoch ist gerade fur kleinrdumige Planungen von besonders
hoher Bedeutung, dass die Gemeinde darlegen kann, dass die Planung der Verwirklichung
ihrer stadtebaulichen Entwicklungs- und Ordnungsvorstellungen dient. Wir regen daher an,
noch naher zu erlautern, aus welchen Grunden gerade die gewahlte rdumliche Abgrenzung
als sinnvoll fir die stadtebauliche Entwicklung erachtet wurde und nicht etwa weitere
Grundstlicke zur Verwirklichung des Ziels der Schaffung und Bereitstellung von Bauflachen
zur Befriedigung einer grofleren Nachfrage einbezogen werden sollen. Diesbezliglich
kommt auch die Fortflihrung einer Bebauung in zweiter Reihe auf dem benachbarten
Grundstiick FIst.Nr. 78 in Betracht.

Gemal § 2 Absatz 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane alle Belange, die fir
die Abwagung von Bedeutung sind (Abwagungsmaterial) zu ermitteln und zu bewerten.
Das Bewerten bezieht sich auf die Frage des ,Gewichts“ der einzelnen Belange, das fir
ihre sachgerechte Behandlung von Bedeutung ist. Die Bewertung bedeutet daher die
Feststellung des jeweiligen Gewichts der Abwagungsbeachtlichkeit, also Art und Ausmaf}
des Berlihrtseins des Belangs und des Gewichts des Belangs und seines Berlhrtseins
durch die betreffende Bauleitplanung (siehe: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,
BauGB, Stand: August 2018, § 2 BauGB Rn. 148).
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3.3

3.4

3.5

So wird unter der Ziffer 5 der Begriindung zwar festgestellt und begriindet, dass und
weshalb hinsichtlich der Gewerbegebiete aus der ndheren Umgebung kein Konfliktpotential
vorhanden sei, unter Hinweis auf die Ziffer 3.2 des Fachbereichs Gewerbeaufsicht, regen
wir jedoch an, das diesbezlgliche Abwagungsmaterial durch die Stellungnahme eines
Larmschutzsachverstandigen zu erganzen.

Ob sich aufgrund der benachbarten Bahnlinie mdglicherweise ein Konfliktpotential ergibt
und wenn ja, wie dieses geldst werden kdnnte, bleibt offen. Wir regen an, dies in die
Abwagung mit einzubeziehen und die Begriindung diesbeziiglich zu erganzen.

Auch eventuell entstehende Konflikte durch die benachbarte landwirtschaftliche Nutzung
sollten in die Abwagung mit einbezogen werden.

Die Grinordnungsplanung sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen, interne
Ausgleichsmafinahmen und die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung sind zur Offenlage noch
ZU erganzen.

Im Bebauungsplan werden keine ortlichen Verkehrsflachen festgesetzt, das Plangebiet
grenzt zudem nicht unmittelbar an 6ffentliche Verkehrsflachen an. Entsprechend der
Begriindung wird die geplante Bebauung nur fuRlaufig erschlossen.

Wir weisen daher auf einen bislang unveréffentlichten Beschluss des
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wirttemberg vom 31.10.2019 (Az. 3 S 1199/19) hin,
wonach die Anbindung des Plangebietes an das o6ffentliche Strallennetz sichergestellt sein
muss. Andernfalls besteht aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden mdglicherweise
keine Aussicht auf Verwirklichung der Planung, so dass der Bebauungsplan nicht im Sinne
des § 1 Absatz 3 BauGB erforderlich sein oder zumindest einen Fehler im
Abwagungsergebnis im Sinne des § 1 Absatz 7 BauGB aufweisen kénnte. Wir regen daher
an, die rechtliche Sicherung der Erschlieung, insbesondere der Zuwegung zu prifen und
auch den Uber das private Gelande fuhrenden fuBlaufigen Weg in den Geltungsbereich des
Bebauungsplans aufzunehmen. Zur Absicherung im Falle einer spateren Teilung des
Grundstticks FIst.Nr. 77 sollte auf diese Weise die Grundlage fir eine 6ffentlich-rechtliche
Sicherung geschaffen werden.

Mangels Festsetzung der ortlichen Verkehrsflachen durfte es sich zudem nicht um einen
qualifizierten Bebauungsplan i.S.d. § 30 Abs. 1 BauGB handeln (dies ist u.a. relevant fiir
die Frage der Anwendbarkeit des Kenntnisgabeverfahrens nach § 51 LBO). Ein
qualifizierter Bebauungsplan ware nur anzunehmen, wenn der Anschluss an die Strale
.Breitmatte“ in den Geltungsbereich einbezogen und durch eine Festsetzung nach § 9 Abs.
1 Nr. 11 BauGB eine entsprechende Sicherung erfahren wirde.

Entsprechend der Ziffer 2.2.1 der Planungsrechtlichen Festsetzungen wird eine
Erdgeschossrohfullbodenhdhe festgesetzt, welche dem Zeichnerischen Teil zu entnehmen
sei. Da dort die Eintragung der Erdgeschossrohfubodenhdhe aber fehlt, regen wir an,
diese zu erganzen.



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

Unter der Ziffer 2.2.2 der Planungsrechtlichen Festsetzungen und entsprechend der
Begriindung wird eine maximal zulassige Wandhohe von 5,00 m festgesetzt. Nach der
Planzeichnung soll die maximale Traufhéhe 5,00 m betragen. Diesbeziglich empfehlen
wir, die Begrifflichkeiten in den Planungsrechtlichen Festsetzungen und in der
Planzeichnung in Ubereinstimmung zu bringen.

Entsprechend der Ziffer 2 der Ortlichen Bauvorschriften sollen 1,5 Stellplatze pro
Wohneinheit nachgewiesen werden. Die diesbezlgliche Begriindung findet sich unter der
Ziffer 6.6. Unter der Ziffer 6.5 der Begriindung wird dargelegt, dass der Nachweis der
Stellplatze 6stlich der Breitmatte auf eigenem Grundstiick erfolgen soll. Diesbeziiglich
geben wir zu bedenken, dass die vorgesehenen Stellplatze im Bereich des
Bebauungsplans ,Hof-Breitmatte” errichtet werden sollen Dieser Bebauungsplan weist
entlang der Stral3e ,Breitmatte” private Griinflachen zur Abschirmung des Baugebiets
(Gewerbegebiet) aus. Stellplatze sind entsprechend den Bebauungsvorschriften nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig und entlang der
ErschlieBungsstralle (Belchenstralle) parallel zur Bahnlinie, jedoch nicht auf FIst.Nr. 441/1.
Die auf dem Grundsttick FIst.Nr. 440/10 (inzwischen Flst.Nr. 440/22) ausgewiesene
Stellplatzflache sollte entsprechend der Begriindung zum Bebauungsplan dem Autohaus
zu Ausstellungszwecken dienen.

Wir regen an, im textlichen Teil die Uberbaubaren Grundstlicksflachen sowie die
zugehdorige Rechtsgrundlage nach der BauNVO noch zu erganzen.

Um dem Bestimmtheitsgebot gerecht zu werden, sollte, entsprechend der Festsetzung
unter der Ziffer 6.2, wonach im Norden des Plangebiets zeitlich befristet ein Eidechsenzaun
errichtet werden soll, in der Planzeichnung eine diesbezlgliche Flache vorgesehen werden.

Da Rechtsgrundlage fir die zeitliche Vorgabe zur Fallbeschrankung von Baumen und
Strauchern das Bundesnaturschutzgesetz ist, regen wir an, die Ziffer 6.1 als Hinweis
anzufuhren.

Zu Ziffer 7.2 der Planungsrechtlichen Festsetzungen weisen wir darauf hin, dass innerhalb
des Plangebiets keine privaten Grinflachen ausgewiesen werden und empfehlen den
Sachverhalt zu prifen und die Ziffer 7.2 ggf. zu korrigieren.

Gemal § 2 a) 1. des Satzungsentwurfs bestehen die planungsrechtlichen Festsetzungen
aus dem zeichnerischen Teil. Den Beteiligungsunterlagen waren jedoch 2 zeichnerische
Teile beigefligt. Zur Vermeidung von Missverstandnissen empfehlen wir der Gemeinde,
sich flr einen zeichnerischen Teil zu entscheiden.

Auch hinsichtlich der Schnitte 1 — 3 empfehlen wir, nur die maf3stablichen Schnitte in die
Satzung miteinzubeziehen. Wir regen unter Hinweis auf die Planzeichenverordnung
erganzend an, zu prifen, ob die Schnitte 1 — 3 statt unter § 2 a) 3. der Satzung unter § 2 c)
angefiihrt werden sollten.

In Ziffer 4 der Begriindung wird festgestellt, dass das Plangebiet durch die Bahnlinie
begrenzt wird. Diesbeziiglich weisen wir darauf hin, dass entsprechend der Planzeichnung
zwischen Plangebiet und Bahnlinie noch unbeplanter Bereich liegt. Wir bitten um
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Uberpriifung des Sachverhalts und regen an, Begriindung und Planzeichnung in
Ubereinstimmung zu bringen.

3.14  Die Baugrenzen sollten in der Planzeichnung so vermasst werden, dass Lage und Verlauf der
Festsetzungslinien genau bestimmbar sind. In diesem Zusammenhang bitten wir die
Bemaliung von 16,00 m entlang der Grundstlicksgrenze zu FIst.Nr. 77/3 zu Gberprifen.

3.15  Zur umgebenden Bebauung unter der Ziffer 5 der Begriindung weisen wir darauf hin, dass
sich unmittelbar angrenzend an das Plangebiet Wohnbebauung befindet. Die Aussage,
dass der FNP entlang der Breitmatte Dorfgebiet ausweise, kann jedoch nicht
nachvollzogen werden, da dieser angrenzend Mischgebiet im Bestand darstellt. Der
Bebauungsplan ,Hof-Wogenbrunn“ weist entlang der L123 bis zur Abbiegung der StralRe
.Breitmatte* Dorfgebiet aus. Wir regen an, den Sachverhalt zu prifen und die Aussagen
ggf. zu korrigieren.

3.16  Zur Zusammenstellung der Rechtsgrundlagen weisen wir auf die jingste Anderung des
BauGB am 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) hin und regen an, die Angaben zu
aktualisieren.

Im Rahmen der Offenlage sind die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veréffentlichenden
Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung uber das zentrale Internetportal des Landes unter
www.uvp-verbund.de zuganglich zu machen (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 5 Hs. 2 BauGB). Gleiches gilt
gemal den §§ 6a Abs. 2, 10a Abs. 2 BauGB fiir die in Kraft getretene Planung.

Die Begriindung ist zu gegebener Zeit auf den Stand der endgliltigen Planung unter
Bericksichtigung des Abwagungsergebnisses zu bringen.

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und zu gegebener Zeit um Ubermittlung einer
Ergebnismitteilung zu den von uns ggf. vorgetragenen Anregungen.
420 - Naturschutz

Bearbeiter: llona Klasle Tel: -4215

1.0 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

Die Gemeinde Miinstertal plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Breitmatte 1, um den
Bedarf an Wohnbebauung fir Familien innerhalb der Gemeinde Munstertal weiter zu
decken. Fur den Vorhabenbereich sind mit der Planung erhebliche Beeintrachtigungen flr
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden. Das Plangebiet hat eine
GesamtgrofRe von 0,12 ha.

Im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten und der Naturschutzfachkraft nehmen
wir zu dem oben genannten Bebauungsplan wie folgt Stellung:
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1.1

1.2

1.3

Umweltbericht

Der eingereichte Umweltbericht, erstellt durch das Biiro faktorgruen (Stand: 23.11.2023),
liegt noch nicht vollumfanglich vor. Eine abschlieRende fachliche Beurteilung kann daher
zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Aussagen zur Grinordnungsplanung,
EingriffsAusgleichs-Bilanz sowie Ausgleichsmalinahmen werden It. Umweltbericht zur
Offenlage erganzt.

Bei der Erstellung des Umweltberichts ist folgendes zu berlcksichtigen:

Kapitel 4. Derzeitiger Umweltzustand zu

4.2 Boden

Die Bodenfunktion im Plangebiet wird im Umweltbericht mit ,gering (1)“ bewertet.

Aus fachlicher Sicht ist diese Beurteilung nicht nachvollziehbar. Laut flurstlicksgenauer
Bodenbewertung nach Automatisierter Liegenschaftskarte (ALK) bestehen fir das
Flurstiick Bodenfunktionen mit einer Gesamtbodenbewertung von 1,5 (AKiWas 1, FiPu 1,5,
NatBod 2) und nicht, wie im Umweltbericht angegeben, von 1,0. Dies ist bei der Erstellung
der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung entsprechend zu korrigieren und zu bertcksichtigen.

Artenschutz

Zur frihzeitigen Beteiligung wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprufung des Blros
faktorgruen (Stand: 23.11.2023) eingereicht. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass
ein Vorkommen von planungsrelevanten Tierarten im Plangebiet mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Diese Einschatzung ist plausibel.

In den Festsetzungen ist Folgendes zum Schutz von Fledermausen und Insekten und
zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1
Nrn. 1- 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu erganzen:

Fir die AuRenbeleuchtung sind ausschlieRlich insekten- und fledermausfreundliche
Lampen mit warm- bis neutralweil3er Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und
einem Hauptspektralbereich von tiber 500 Nanometer (LED-Lampen, Natriumdampflampen
etc.) oder Leuchtmittel mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden.
Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu
beleuchtende Flache erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskérpers. Nach oben
streuende Fassadenanstrahlung und Himmelsstrahler sind nicht zuldssig. Ebenfalls nicht
zulassig sind Fassadenbeleuchtungen sowie die Beleuchtung des Gartens sowie einzelnen
Gartenelementen (Baume, Gehdlze, usw.) zum Schutz vor Lichtverschmutzung sowie der
Tierwelt.

Unter Berlicksichtigung der gutachterlich formulierten Vermeidungs-/
MinimierungsmalRnahmen, sowie Berlcksichtigung der Festsetzung zur
Aufienbeleuchtung, kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande
ausgeschlossen werden.

Sicherung der Ausgleichsmalinahmen



1.4

20

2.1

3.0

3.1

Wir gehen davon aus, dass externe AusgleichsmalRnahmen notwendig werden.

Soweit die Gemeinde die Durchfihrung des erforderlichen Ausgleichs anstatt durch
bauplanerische Darstellung und Festsetzungen im Bebauungsplan aullerhalb eines
Bebauungsplanes durch sonstige MaRnahmen i. S. d. § 1a Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz BauGB
vorsieht, ist sicherzustellen, dass die Flachen, die fir den Ausgleich herangezogen werden,
auch tatsachlich dafiir geeignet und verfugbar sind. In der Begriindung ist eine dahingehende
Aussage zur Verfugbarkeit der Flachen fir die Ausgleichsplanungen zu treffen. Soweit der
Ausgleich durch sonstige Mallnahmen auf Flachen vorgesehen ist, die nicht im Eigentum der
Gemeinde stehen, ist hierflir eine vertragliche Regelung mit dinglicher Sicherung zu treffen.

Der Vertrag sollte vor dem Satzungsbeschluss geschlossen sein und auch eine vertragliche
Regelung enthalten, in der sich der/die Grundstiickseigentiimer/in zur Duldung der
Umsetzung der Ausgleichsmaflinahmen durch die Gemeinde verpflichtet mit entsprechender
Sicherung im Grundbuch (beschrankt personlichen Dienstbarkeit).

Kompensationsverzeichnis

Die ggf. erforderlichen externen Ausgleichs-/Kompensationsmafinahmen sind von der
Gemeinde Minstertal in das Kompensationsverzeichnis einzustellen (§ 18 Abs. 2
Naturschutzgesetz i.V.m. § 17 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG). Hierflr steht den Gemeinden ein
Zugang zu den bauplanungsrechtlichen Abteilungen der Webanwendung
,Kompensationsverzeichnis & Okokonto Baden-Wiirttemberg* unter
http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/ >> Zugang Kommune (Bauleitplanung) zur
Verfligung.

Nach Eintragung der externen Ausgleichsmaflnahmen in die bauplanungsrechtliche
Abteilung des Kompensationsverzeichnisses ist die Untere Naturschutzbehdrde hiervon zu
benachrichtigen.

Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o.g. Plan berihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Flachennutzungsplan

Laut Begriindung (Kapitel 2. — Ubergeordnete Planung) gilt die Flache, nach Abstimmung
mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und dem Regierungsprasidium Freiburg,
als aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Dennoch verwundert es, da im Rahmen der
Gesamtfortschreibung des Flachennutzungsplans des GVV Staufen-Munstertal (Offenlage
im Frahjahr 2023 / Satzungsbeschluss der Gemeinde bereits erfolgt) die geplante
Wohnbauflache M4 reduziert wurde und explizit das Flst. Nr. 77 sowie das stdlich
angrenzende Flst. Nr. 78 aus dem FNP herausgenommen wurde. Im aktuell rechtskraftigen
FNP von 1999 war das Plangebiet noch als geplantes Mischgebiet M1 enthalten. Im
Hinblick auf einen sparsameren Umgang mit dem Schutzgut Boden, stellt sich daher die
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3.2

3.3

3.4

3.5

Frage, warum die Gemeinde das gesamte Flst. Nr. 77 nicht in den gerade verabschiedeten
Flachennutzungsplan Gbernommen hat, um so — zusammen mit der Flache M4 — ein
ressourcenschonendes Nutzungskonzept fiir die Gesamtflache zu entwickeln.

zu ,3 Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen® (in B Ortliche Bauvorschriften):
Wir wiirden es begrifien, wenn zur Minimierung der Eingriffe in die Schutzgiter Boden,
Wasser und Pflanzen/Tiere, die Formulierung zur Herstellung der zu befestigenden
Flachen auf dem Grundstlick von ,soll soweit als moglich® in ,ist“ geandert wird.

Anlagen zum Sammeln und Rickhalten von Wasser:

Gemal Ziffer 9.2 der Begrindung zum Bebauungsplan soll das Oberflachenwasser auf
dem Grundstlck zurtickgehalten und versickert werden. Um das Niederschlagswasser
dezentral zu sammeln und vor Ort wiederzuverwenden, ware es aus naturschutzfachlicher
Sicht winschenswert, wenn die Installation von Zisternen verpflichtend festgesetzt wird.

Dachbegriinung

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird angeregt, in den Festsetzungen Vorgaben zur
Dachbegriinung aufzunehmen, um die klimatische Situation des Siedlungsgebiets zu
verbessern. Flachdacher und flachgeneigte Dacher von Nebenanlagen, Garagen und
Carports sollten bis zu einer Dachneigung von 15° extensiv begriint werden. Die
Mindestsubstrathdhe hierfir betragt 15 cm. Die Dachflache ist mit einer standortgerechten
Graser-/Krautermischung anzusaen oder mit standortgerechten Stauden und
Sedumsprossen zu bepflanzen.

Pflanzgebot

Zu den Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sollte noch auf das Pflanzgebot
gemal § 178 BauGB hingewiesen werden, wonach die Gemeinde Minstertal den
Eigentimer verpflichten kann, sein Grundstiick nach den getroffenen Festsetzungen zu
bepflanzen.

Zur Reduzierung der Beeintrachtigung des Schutzguts Landschaftsbild und zur Eingriinung,
sollte die Anpflanzung und Erhaltung von standortgerechten und gebietsheimischen
hochstammige Laubbaume sowie Strauchpflanzungen festgesetzt werden.

430/440 - Umweltrecht / Wasser & Boden

1.0

1.1

20

Bearbeiter: Esther Bronner Tel: -4320

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o.g. Plan berihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:



21

3.0

3.1

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o0.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Bodenschutz
(Fachlicher Ansprechpartner: Herr Renz, 0761/2187-4466 oder Leander.Renz@lkbh.de)

Hinweise zu Verdachtsflachen schadliche Bodenveranderung - Schwermetalle historischer

Bergbau:
Die Planung befindet sich in einem durch historische Bergbautatigkeit beeinflussten Gebiet.

Eine vom Landratsamt in Auftrag gegebene Detailuntersuchung (23.11.2016) zur
bergbaubedingten Schwermetallbelastung der Béden im Landkreis BH, hat im Umfeld der
Planung erhéhte Schwermetallgehalte im Boden vorgefunden.

Die zum Zeitpunkt bekannten Bodenbelastungen stehen erfahrungsgemal’ einer Bebauung
grundsatzlich nicht im Wege.

Aufgrund der hier vorgefundenen, geogen bedingten Schwermetallbelastung ist eine
Verwertung innerhalb des Bauvorhabens mdglich. Die Belastungen kénnen aber beim
Anfallen von Nicht-vor-Ort verwertungsfahigem Erdaushub zu deutlich erhéhten
Verwertungs-bzw. Entsorgungskosten andernorts fiihren.

Eine Umlagerung von Bodenmaterial innerhalb der abgegrenzten Geltungsbereiche von
Bdden mit gro¥flachig erhdhten Schwermetallgehalten ist moglich sofern:

a. dies in Gebieten oder raumlich abgegrenzten Industriestandorten mit erhéhten
Schadstoffgehalten (Uberschreitung VSW Anhang 1 Tab. 1 und 2) oder mehr als
10% mineralischer Fremdbestandteile erfolgt UND

b. diein § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und ¢ des BBodSchG genannten
Bodenfunktionen nicht zusétzlich beeintrachtigt werden UND

c. am Ort des Auf-/Einbringens die stoffliche Situation nicht nachteilig verandert wird.

Aufgrund der Schwermetallbelastung besteht fliir die Nutzungskategorie

.Kinderspielflachen/Haus- und Nutzgarten und ,Wohngebiete“ im Bereich des
Belastungsgebiets ein genereller Handlungsbedarf.

Im Zuge der Bebauung sind zur Sicherstellung des gesunden Wohnens (vgl. § 1, (6), Nr.1
BauGB) Bodenuntersuchungen zur Abklarung eines moglichen Gesundheitsrisikos
erforderlich. Hierbei sind die in Frage kommenden Flachen auf alle Schadstoffparameter
gemal Anlage 2, Tabelle 4 der BBodSchV (n. F.) untersuchen und bewerten zu lassen.
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450

1.0

1.1

20

2.1

3.0

3.1

Bei Uberschreitungen der Priifwerte der Kategorie ,Kinderspielflachen* und ,Wohngebiete*
nach Anhang 2, Tab. 4 BBodSchV, miissen in Bereichen von Kinderspielflachen und
Haus- und Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fir den
Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, aus vorsorgendem Gesundheitsschutz die
obersten 0,35 m (maximale Grabtiefe von Kindern) Boden mit Bodenmaterial
ausgetauscht oder Uberdeckt werden, welches die Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1
und 2 der BBodSchV einhalt oder nach Anlage 1 Tabelle 3 der Ersatzbaustoffverordnung
als Bodenmaterial der Klasse 0 oder Baggergut der Klasse 0 - BM-0 oder BG-0 -
klassifiziert wurde und auf Grund der Herkunft und der bisherigen Nutzung keine Hinweise
auf weitere Belastungen der Materialien vorliegen.

Hinweise zur Okobilanzierung

Die flurstlicksgenaue Bodenschatzung nach ALK/ALB wurde im Umweltbericht nicht
berlcksichtigt. Die Gesamtbodenbewertung belauft sich demnach auf 1,5 und nicht wie im
Bericht angegeben auf 1,0. Dies ist bei der Bemessung der E-/A-Bilanzierung zu
bertcksichtigen/korrigieren.

Aus Luftbildauswertungen geht keine nennenswerte Bodenbewegung bzw. —umlagerung
innerhalb der letzten 20 Jahre hervor. Von einer Vorbelastung der Béden im Plangebiet
kann daher nicht ausgegangen werden.

Erganzend ist bei der Berechnung der Okopunkte — neben der Grundflachenzahl - auch der
Flachenverlust durch Nebenanlagen zu berlcksichtigen. Da durch die Errichtung von
Nebenanlagen in das Schutzgut Boden eingegriffen (Versiegelung, Uberbauung) wird, ist
dies bei der Bilanzierung zu berticksichtigen. Die Bodenfunktion sinkt mit Eingriff bei
Nebenanlagen i.d.R. auf einen Wert zwischen 0,3 und 0,5. Dieser Umstand ist zur
Offenlage zu beriicksichtigen.

Gewerbeaufsicht

Bearbeiter: Oliver Wolf Tel: -4500

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o0.g. Plan berihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o0.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Erdmassenausgleich
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3.2

Im Sinne einer Abfallvermeidung und —verwertung sowie im Sinne des Boden- und
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet gem. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassenausgleich
erfolgen (zum Beispiel durch Gelandemodellierung, Hoherlegung der
ErschlieBungsstralen), wobei der Baugrubenaushub vorrangig auf den Grundstiicken
verbleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, soweit Dritte dadurch nicht
beeintrachtigt werden.

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs vor Ort sind:

= mehr Gefélle bei der Kanalisation,

= erhdhter Schutz bei Starkregen,

= Klimaschutz durch Vermeidung von Transporten,

= Verwertung statt Entsorgung und Kostenersparnis durch Wegfall der
Abfuhr/Entsorgung.

Fir den Fall, dass ein Erdmassenausgleich nicht mdglich sein sollte, sollten die Grinde
hierflr in der Begriindung zum Bebauungsplan bzw. im Landschaftspflegerischen Begleitplan
dargelegt werden.

Sofern ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht
moglich ist, sind Uberschussige Erdmassen anderweitig zu verwerten. Diesbezuglich soll die
Gemeinde selbst Mallnahmen ermitteln, wie z.B. die Verwertung fur

= Larmschutzmalinahmen,
= Damme von Verkehrswegen,
= Beseitigung von Landschaftsschaden, etc.

Unbelasteter Erdaushub kann fir Bodenverbesserungen, fur Rekultivierungsmallnahmen
oder anderen Baumalinahmen verwendet werden, soweit dies technisch maoglich,
wirtschaftlich zumutbar und rechtlich zulassig ist.

Erst nach grindlicher Prifung einer sinnvollen Verwertung des Materials kann eine
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie als letzte Moglichkeit in Frage kommen. Hierbei gilt
zu beachten, dass die Erdaushubdeponien Uber begrenzte Verfullmengen verfigen und
wertvolles Deponievolumen nicht durch unbelastetes und bautechnisch weiterhin nutzbares
Bodenmaterial erschdpft werden sollte. Insbesondere Kies kann im Regelfall als Rohstoff
weitere  Verwendung finden. Fir  Oberboden ist die Verwertung in
Rekultivierungsmafnahmen zu prifen.

Auf die Moglichkeit, auf der Grundlage des § 74 Abs. 3 Ziffer 1 LBO durch oértliche
Bauvorschriften zu bestimmen, dass die Hohenlage der Grundstlicke erhalten oder verandert
wird, um Uberschissigen Bodenaushub zu vermeiden, wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.

Die Flachen 6stlich des Plangebiets sind als Gewerbegebiet ausgewiesen (Hof — Breitmatte
/ Hof — Wogenbrunn). Entsprechend der Ziffer 5 der Begriindung befinden sich zwischen
Plangebiet und den Gewerbegebieten als im FNP als Dorfgebiet ausgewiesene Flachen.
Es wird diesbezliglich kein Konfliktpotential erkannt. Aufgrund der geringen Entfernung von
lediglich 30-40 m kann jedoch ein Konfliktpotential vorhanden sein. Hier sollte detailliert
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ausgefuhrt werden, warum kein Konfliktpotential gesehen wird, idealerweise durch eine
Stellungnahme eines geeigneten Blros.

3.3 Mégliche Konflikte durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzungen sind bislang
nicht beschrieben. Die Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) sieht fur
Wohngebiete einen Immissionsrichtwert von 0,10 an. Auch hier sollte detailliert ausgefihrt
werden, warum kein Konfliktpotential gesehen wird, idealerweise durch eine

Stellungnahme eines geeigneten Buros.
3.4 Fir die Beurteilung des Verkehrslarms (insb. SWEG Bahnlinie) ist die Gemeinde selbst
zustandig.
470 Vermessung & Geoinformation
Bearbeiter: Stephan Schwartz Tel: -4700

2.0 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

2.1 keine

2.0 Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:

2.1 keine

3.5 Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

3.6 Zu 6.5 Der ruckwartige Bereich ist tatsachlich nur fuBlaufig erreichbar. Es ist nicht
erkennbar wie der Zugang fir die Feuerwehr von der Breitmatte gesichert ist.

510 - Forst
Bearbeiter: Marion Pflliger Tel: -5112

1.0 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

1.1 keine

2.0 Beabsichtigte eigene Planungen und MafRnahmen, die den o0.g. Plan berihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:

2.1 keine
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3.0 Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

3.1 keine

520 - Brand- & Katastrophenschutz
Bearbeiter: Johannes Moser Tel: -5211

1.0 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

1.1 keine

2.0 Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen , die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:

2.1 keine

3.0 Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o0.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

3.1 Fir Gebaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr
sichergestellt werden muss, sind in Abhangigkeit der Gebaudehdhe entsprechende

Zugange bzw. Zufahrten und Aufstellflachen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO).

3.2 Zufahrt und Aufstellflachen fir Rettungsgerate der Feuerwehr sind nach den Vorgaben der
VwV - Feuerwehrflachen auszufiihren.

3.3 Bei der Planung von Grinflachen und Bewuchs ist dauerhaft sicherzustellen, dass sich
zwischen anzuleiternden Rettungswegen und den Aufstellflachen fir den Einsatz von
Rettungsgeraten der Feuerwehr keine erschwerenden Hindernisse wie Baume, Blische,
Wasserflachen etc. befinden.

530 - Wirtschaft & Klima

Bearbeiter: Sabine Barden Tel: -5314

1.0 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kdnnen:

1.1 keine
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20

2.1

3.0

3.1

Beabsichtigte eigene Planungen und Ma3nahmen , die den o.g. Plan beriihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Im Sinne der Klimaanpassung empfehlen wir zwecks Minimierung der lokalen
Temperasturerhéhung, als Hinweis erganzend zu den Ortlichen Bauvorschriften folgende
Ausflhrungen aufzunehmen: ,Material und Farbe der Gebaude sollten so gewahlt werden,
dass eine Aufheizung der Gebaude weitgehend vermieden wird (helle Farben, Materialien,
die sich wenig aufheizen). Damit wird nicht nur der nachtragliche Kihlbedarf im Gebaude
selbst, sondern auch die Aufheizung der Umgebung (Hitzeinsel) reduziert.”

540 - Flurneuordnung

1.0

1.1

20

21

3.0

3.1

Bearbeiter: Kerstin Deilinger  Tel: - 5401

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und Ma3nahmen , die den o.g. Plan beriihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

keine

580 - Landwirtschaft

1.0

1.1

2.0

Bearbeiter: Daniela Walber Tel: -5812

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen , die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes:
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21

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

Mit der Ausweisung eines ,Allgemeinen Wohngebietes” Uber 0,12 ha in UntermUnstertal
soll eine Bebauung in zweiter Reihe hinter dem bestehenden Dorfgebiet ermoglicht
werden. Aktuell wird der Planbereich als Garten und die Restflache des Flst. 77 von dem
sudlich angrenzenden Tierhalter als Mahweide genutzt.

Zufahrten fir das Wohngebaude sowie zur Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen
Restflache sind in den Planunterlagen nicht erkennbar.

Im Umkreis von 600 m befinden sich mehrere Tierhaltungsbetriebe (Mutterkuhhaltung,
Rinder, Ziegen, Hihner etc.), die Bestandsschutz genielRen. Aktuell halt der direkt
angrenzende Tierhalter, dessen Entwicklungsmoglichkeiten am Standort Breitmatte 3 durch
die bestehende Bebauung schon eingeschrankt sind, auf seiner Hofstelle (Flst. Nr.

78) Huhner und Schafe, welche im Wirtschaftsgebaude zur Strale ,Breitmatte*
untergebracht sind. Der Festmist wird aktuell an der Flurstickgrenze zum Plangebiet
gelagert und wird nach Aussage des Tierhalters bei Bedarf verlegt. Es ist geplant, die
genehmigte, aktuell ruhende Rinderhaltung mit maximal 10 Tieren in den bestehenden
Gebauden wiederaufzunehmen.

In Wohngebieten ist entsprechend der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft) Anhang 7 ein Immissionswert von 0,10 anzusetzen. Die Entscheidung Uber die
anzusetzenden Immissionswerte trifft die zustandige untere Immissionsschutzbehdérde. Die
Beurteilung, ob sich das aktuelle Wohnbauvorhaben schadlichen Immissionen aussetzt,
erfolgt durch die untere Immissionsschutzbehérde. Wir gehen davon aus, dass diese
parallel angehort wird. Im Zweifelsfall missen die erforderlichen Mindestabstandsflachen
Uber einen externen Sachverstandigen festgestellt werden.

Die aktuell aufgefuhrten VermeidungsmafRnahmen beruhren keine landwirtschaftlichen
Belange. Externe Kompensationsmalinahmen werden erst zur Offenlage erganzt. Sofern
landwirtschaftliche Flachen fir den Ausgleich herangezogen werden, miissen wir als
zustandige untere Landwirtschaftsbehoérde rechtzeitig bzw. noch in der Planungsphase an
der Flachensuche beteiligt werden.

Folgende Hinweise mussen im weiteren Verfahren bertcksichtigt werden:

Bei der Planung ist darauf zu achten, dass Wohngebiete nicht so nahe an bestehende
landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere an Betriebe mit Tierhaltung heranriicken, da
ansonsten Konflikte wegen landwirtschaftlicher Geruchs-, Larm- und Staubemissionen zu
befurchten sind. Der Bestandsschutz landwirtschaftlicher Betriebe ist mehrfach
hochstrichterlich bestatigt worden. Im Zweifelsfall missen die erforderlichen
Mindestabstandsflachen lber einen externen Sachverstandigen festgestellt werden.

Bei der geplanten Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flachen fir Ersatz- und
Ausgleichsmalinahmen ist gemaR §15 Abs.6 NatSchG die zustandige
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Landwirtschaftsbehorde bei der Auswahl der Flachen friihzeitig d.h. noch in der
Findungsphase zu beteiligen.

Bei der Festsetzung von externen Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen ist gemaR §15 Abs.
3 BNatSchG auf agrarstrukturelle Belange Riicksicht zu nehmen. Insbesondere sind fir die
landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Béden nur im notwendigen Umfang in
Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prifen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch
MafRnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensraumen oder durch
Bewirtschaftungs- oder PflegemalRnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des
Naturhaushalts oder der Landschaft dienen, erbracht werden kann, um zu vermeiden, dass
Flachen aus der Nutzung genommen werden.

Die Zufahrt zu und von landwirtschaftlichen Grundstiicken muss nach einer Bebauung
erhalten bleiben. Sind Anderungen unumganglich, so missen eventuelle Hindernisse und
Umwege noch zumutbar und mit kiinftig gréReren Maschinen auch befahrbar sein

Die an das Plangebiet angrenzenden Flachen werden weiterhin landwirtschaftlich als
Grunland genutzt. Auch unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis entstehen durch die
Bewirtschaftung Emissionen wie Staub, Gertiche und Larm. Diese sind als ortstiblich
hinzunehmen, solange die Grenzwerte der TA Luft nicht Uberschritten werden.

650/660 - Untere StraBenverkehrsbehorde und Landkreis als StraBenbaulasttrager

1.0

1.1

20

21

3.0

3.1

Bearbeiter: Kerstin Schneider Tel: - 6621

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
Uberwunden werden kdénnen:

keine

Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen , die den o.g. Plan beriihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstandes:

keine

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g. Plan mit Begriindung
und ggf. Rechtsgrundlage:

keine

Mit freundlichen Grif3en

gez. Thomas Flemming
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Gemeinde Munstertal E-Mail
Bauverwaltung andrea.steuer@freiburg.ink.de
Tobias Winterhalter Telefon
Wasen 47 +49 761 3858- 119

Telefax

79244 Minstertal
Elektronisch versandt

+49 761 3858- 4119

Freiburg, 23. Januar 2024

Bebauungsplanverfahren ,,Breitmatte | der Gemeinde Miinstertal;
frihzeitige Beteiligung der Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrter Herr Winterhalter,

wir bedanken uns fur Ihr Schreiben vom 14.12.2023 und die Mdéglichkeit, in 0. g.
Bebauungsplanverfahren Stellung zu nehmen. Von Seiten der IHK Stdlicher Oberrhein wird
Folgendes geédulert:

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Breitmatte 1 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Erweiterung der Bebauung in der Breitmatte in zweiter Reihe
geschaffen werden. Es handelt sich um ein einziges Flurstick bzw. einen Bauplatz.
Wahrend es sich bei der ersten Bebauungsreihe wohl um unbeplanten Innenbereich nach
8 34 BauGB handelt und im FNP hier Mischbauflache dargestellt wird, soll nun ein
allgemeines Wohngebiet WA ausgewiesen werden. Ostlich der Strae Breitmatte schlieRen
Gewerbegebiete — GE -, sudlich davon Dorfgebiete MD mit rechtswirksamen
Bebauungsplanen an.

Es wird darum gebeten, darauf hinzuwirken, dass die Gewerbegebiete durch die neue
Bebauung nicht entwertet werden kénnen. Unabhéngig vom jetzigen Unternehmens-
bestand — von der neuen Bebauung konnte u.E. derzeit ggf. das Autohaus Pfefferle mit
Werkstatt betroffen sein — sollten Neuansiedlungen von Betrieben die Moglichkeiten des
festgesetzten Gewerbegebietes im Sinne eines ,GE" auch nutzen kénnen. Wére es in
diesem Sinne nicht mdglich bzw. nicht auch stadtebaulich sinnvoll, entlang der Breitmatte
(inkl. der aktuell geplanten Bebauung in der 2. Reihe) ein doérfliches Mischgebiet MDW
festzusetzen?

Fur das Plangebiet / Flurstliick 77 selbst wirde u.E. nichts dagegensprechen,
Jflachenschonender” eine ,vertikale“ Bebauungsdichte ahnlich der ersten Reihe und zudem
wenigstens drei Wohneinheiten zuzulassen.

Industrie= und Handelskammer Siidlicher Oberrhein | Postfach 534 | 79005 Freiburg | (& info@freiburg.ihk.de | #3 ink.de/freiburg
Sitz und Hauptgeschéftsstelle Freiburg: SchnewlinstraBe 11-13 | 79098 Freiburg | &, 0761 3858-0 | [§] 0761 3858-222
Geschaftsstelle Lahr: LotzbeckstraBe 31 | 77933 Lahr | &, 07821 2703-0 | [F 07821 2703-666

Geschaftsstelle Offenburg: Am Unteren Miihlbach 34 | 77652 Offenburg | &, 07819203-0 | [El 0781 9203-4590

Bitte beachten: Zur persdnlichen Beratung kommen Sie in Freiburg bitte in unser Interimsquartier in der Bismarckallee 18 - 20.



Siidlicher Seite 2 des Schreibens der IHK Siidlicher Oberrhein vom 23. Januar 2024
T Oberrhein

Mit freundlichen GrifRen

Andrea Steuer
Standort und Branchen
Referentin fir Raumordnung / Bauleitplanung

Zur Kenntnis per E-Mail an:
Regionalverband Stdlicher Oberrhein, Bauleitplanung, Ingo Jehle, jehle@rvso.de
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SWEG Schienenwege GmbH, Hugo-Eckener-Str. 1, 77933 Lahr Buroanschrift:

Hugo-Eckener-Strale 1, 77933 Lahr

Gemeinde Minstertal Telefonzentrale:  07821/2702 -0
Wasen 47 Telefax: 07821/2702-75

e-mail: matthias.busch@sweg.de
79244 Minstertal

Ihr Zeichen

Ansprechpartner:  Herr Busch

vorab per e-mail: twinterhalter@muenstertal.de ABSion-Burchwah:
07821/2702-74
Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Tag
Lpl 107-24 BS 26.01.2024

Bebauungsplanverfahren Breitmatte | , Miinstertal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem oben genannten Bebauungsplanverfahren bestehen unsererseits keine
Einwendungen, soweit folgende Auflagen mit aufgenommen werden:

Das Grundstuck ist bereits vor Beginn der Bauarbeiten mit einer tiir- und torlosen
Einfriedung zu versehen, welche aufgrund von Héhe, Bauform und Ausdehnung
geeignet ist, den Zutritt von Personen auf das Bahngelande zu verhindern.

Das anfallende Oberflachen- und Abwasser darf nicht in den Bahngraben
eingeleitet werden

Der angrenzende Bahngraben darf weder in seiner Funktionsfahigkeit verandert
noch verunreinigt werden. Beanstandungen unsererseits sind sofort durch den
Verursacher abzustellen.

Eine Bepflanzung mit Bdumen in einem Gleisabstand von weniger als 8,00 m ist
zu unterlassen. Baumwurzeln dirfen den Bahngraben bzw. den Bahnkérper nicht
unterwurzeln.

Ein wahrend der Bauzeit benétigter Kran ist so aufzustellen, dass der Kranarm
nicht tber die Bahnstrecke reichen kann. Die Strecke ist elektrifiziert.

Baden-Wirttembergische Bank Offenburg: IBAN: DE74 6005 0101 7413 5008 53 SWIFT-BIC: SOLADEST600

Sparkasse Offenburg/Ortenau: IBAN: DE62 6645 0050 0000 5323 50 SWIFT-BIC: SOLADES10FG
Sitz der Geselischaft: Registergericht: Geschiftsfiihrung:
77933 Lahr Freiburg HRB 471767 Markus Remmel

Hugo-Eckener-Strale 1

Stand: 007010



SWEG Schienenwege GmbH Seite 2

Weiterhin weisen wir auf folgende Punkte hin:
e Bahnanlagen diirfen nach § 62 EBO von Unbefugten nicht betreten werden.

o Esist nach § 64 EBO verboten, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge
zu beschéadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige
Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu 6ffnen, Fahrhindernisse zu bereiten oder
andere betriebsstérende oder betriebsgefédhrdende Handlungen vorzunehmen.

e Bei Begriinung der Aultenanlagen sind die Vorgaben des Nachbarrechtgesetzes
BW zu beriicksichtigen.

e  Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es auf dem im Bauantrag enthaltenen
Grundstiick, durch die auf unserem Bahngrundstiick verlaufende Strecke 9431
zu bahnbedingten Immissionen (z.B. Erschiitterung, Larm, Luftverunreinigung,
etc.) kommen wird. Folglich ist in erster Linie mit fahrvorgangsbedingten
Schienenverkehrsgerduschen zu rechnen.

Zusatzlich ist mit Immissionen aufgrund anderer Vorgdnge des
Eisenbahnbetriebes zu rechnen.

o Die Strecke ist elektrifiziert mit dem System 1 AC, 15kV, 16,7 Hz.

Bei Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Mit freundiichen GrtiRen
= SWEG Schienenwege GmbH

/ S -/ ///
i. X’ Busch i. A. Marlow



Von: Reinert Martina [mailto:Martina.Reinert @BLHV.DE]

Gesendet: Freitag, 26. Januar 2024 08:51

An: Tobias Winterhalter [Gemeinde Miinstertal] <twinterhalter@muenstertal.de>

Cc: Sandra Wehrle [Gemeinde Miinstertal] <swehrle@muenstertal.de>; Kaerger Arnim <Arnim.Kaerger@BLHV.DE>
Betreff: AW: Bebauungsplan ,Breitmatte | — Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB, § 74 LBO;
Frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange nach § 3 Abs. 1 BauGB

Prioritat: Hoch

Sehr geehrter Herr Winterhalter,

sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir Ihr Schreiben und die Méglichkeit unser Anliegen als Interessensverband wahrnehmen zu kénnen.
Wir haben keine Einwénde in Bezug auf das Projekt ,Bebauungsplan ,Breitmatte 1“ — Aufstellung des
Bebauungsplans § 2 Abs. 1 BauBG, 3 7 LBO".

Selbstversténdlich bitten wir um einen schonenden Umgang mit landwirtschaftlichen Nutzflichen vor Ort und die
Vermeidung von Stérungen der wirtschaftlichen Titigkeiten ansassiger und angrenzender Landbewirtschafter:
¢ Versehentliche Aufschiittung, bzw. Lagerungen von Erdaushub auf den bewirtschafteten landwirtschaftlichen
Flachen vor Ort sind unbedingt zu vermeiden.

¢ Wir bitten darum, stets die Abstandregeln in Bezug auf Aufschiittungen, Pflanzungen und anderen méglichen
Bebauungen im Sinne des Nachbarrechts einzuhalten, damit die Landwirte vor Ort ohne Einschrankungen
lhrer Tatigkeit auf angrenzenden Nutzflichen nachgehen kénnen; dies impliziert auch mogliche
Verschattungen oder Eintrage von Fremdmaterial {inshesondere in der Erntezeit). Dies sollte sowohl wihrend
als auch nach dem Bauprojekt stets gewahrleistet sein.

e Die von angrenzenden Landwirten zur Bewirtschaftung Ihrer Flachen benétigten Wirtschaftswege sind stets
freizuhalten. Fiir den Fall, dass diese Wirtschaftswege im Rahmen der Projektumsetzung kurzfristig blockiert
werden missten, muss eine Absprache mit den entsprechenden Landwirten, bevor die MaRnahme
durchgefiihrt wird, erfolgen. In dieser Absprache ist der genaue Zeitrahmen fiir die voriibergehende
Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges zu klaren und dann auch einzuhalten, damit der Landwirt
Planungssicherheit hat. Die Verfiigbarkeit der Wirtschaftswege fiir den Landwirt sollte stets Vorrang haben,
insbesondere in der Erntezeit.

Mit freundlichen GrifRRen
Arnim Kaerger
Dipl. Ing. sc. Agr.

Mit freundlichen
Martina Reinert
Sekretariat

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.
Bezirksgeschaftsstelle Millheim

Auf der Breite 7, 79379 Miillheim

Tel. 07631/1816-15; Fax 07631/1816-21

mailto: arnim.kaerger@blhv.de

www.blhv.de




Gemeinde Minstertal
r\’\ Wasen 47 | 79244 Minstertal
'e _ Telefon 07636 707-46 | Fax 07636 707-58
twinterhalter@muenstertal.de

www.muenstertal.de

Sudlicher Schwarzwald

Diese E-Mail und alle mitgesendeten Dateien sind freibleibend, vertraulich und ausschlieBlich fiir den Gebrauch durch den Empfanger bestimmt. Die Verantwortlichkeit fir mitgesandte
Dateien liegt beim Urheber und reprasentiert nicht notwendigerweise die Meinung der Gemeindeverwaltung Munstertal. Diese Nachricht sowie alle Anhange wurden auf Viren Gberpruft.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. This e-mail and any files transmitted with it are confidential, intended solely for the use of the addressee and are not necessarily the view of the
government, the responsibility of which lies with the originator. This message and attachments have been checked for viruses.

Von: Ingo Jehle [mailto:jehle@region-suedlicher-oberrhein.de]

Gesendet: Mittwoch, 31. Januar 2024 10:34

An: Tobias Winterhalter [Gemeinde Miinstertal] <twinterhalter@muenstertal.de>

Cc: info@rvso.de <information@region-suedlicher-oberrhein.de>; abteilung2 @rpf.bwl.de; Steuer, Andrea
<Andrea.Steuer@freiburg.ihk.de> (Andrea.Steuer@freiburg.ihk.de) <Andrea.Steuer@freiburg.ihk.de>;
baurecht@Ilkbh.de

Betreff: Bebauungsplan , Breitmatte

IM

, Gemeinde Miinstertal
Bebauungsplan ,,Breitmatte 1

Gemeinde Miinstertal

hier: Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB
lhr Schreiben vom 14.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bebauungsplan umfasst einen Geltungsbereich von ca. 0,1 ha, entwickelt sich aus dem Flachennutzungsplan und
setzt im Wesentlichen ein Allgemeines Wohngebiet WA fiir ein Wohngebaude in zweiter Reihe fest.

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine Einwendungen.
Da am 27.01.2024 Fristende war, entschuldigen wie die leicht verspatete Abgabe dieser Stellungnahme.
Mit freundlichen GriiRen

Ingo Jehle
Siedlungsplanung/Bauleitplanung

Regionalverband Siidlicher Oberrhein
Reichsgrafenstralle 19

79102 Freiburg

Tel. +49 761 70327-25

E-Mail jehle@rvso.de

www.region-suedlicher-oberrhein.de




Bilrger 1
(am 22.01.2024 per Mail an die Gemeindeverwaltung Munstertal))

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Eigentiimer des Flst. 78, Breitmatte 3, Minstertal, nehmen wir im Rahmen der
frihzeitigen Beteiligung Stellung zum Bebauungsplan ,Breitmatte I“ zu folgenden Punkten:

Umgebende Bebauung/Nutzung; Landwirtschaftlicher Betrieb

Im Entwurf des Bebauungsplans wird nach unserer Ansicht bisher die umgebende
Bebauung/Nutzung (Begriindung, Ziffer 5) nicht vollstandig und unzureichend beschrieben
und bericksichtigt.

Wir sind ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb, der als solcher im Bebauungsplanentwurf
keine Erwdhnung findet. Mit dem landwirtschaftlichen Betrieb sind die typischen
Auswirkungen verbunden, sodass diese Nutzung bereits im Bebauungsplan
Berlicksichtigung finden muss. Es ist mit Immissionen aus unserem Betrieb auf den
geplanten Neubau zu rechnen, dies kénnen z.B. Gertiche, Gerausche, Erschitterungen,
Licht 0.a. sein. AuRerdem muss damit gerechnet werden, dass larmintensive Arbeiten auch
auRRerhalb der Ublichen Nutzungszeiten stattfinden. Hiergegen sind bei der geplanten
Neubebauung entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen oder entsprechende Auflagen
im Bebauungsplan aufzunehmen. Eine Einschrankung unseres landwirtschaftlichen Betriebs
darf sich durch die geplante Neubebauung nicht ergeben, etwaigen privatrechtlichen
Abwehransprichen ist durch entsprechenden Bebauungsplanregelungen vorzubeugen.

ErschlieBung

Nach Ziffer 6.5. der Begriindung ist die geplante Bebauung tber die Breitmatte ful3laufig
erschlossen, ein Zugang fir die Feuerwehr soll gesichert und der Nachweis der Stellplatze
auf eigenem Grundstiick 6stlich der Breitmatte erfolgen.

Aus unserer Sicht ist fraglich, ob eine nur fuBlaufige Erschlieung tatsachlich praktikabel ist.
Dies betrifft sowohl die Bauphase, in der zweifellos mit Bau- und Handwerkerfahrzeuge eine
Zufahrt zum Baugrundstiick notwendig sein wird, als auch die spatere Nutzung des
Grundstticks. Es wird von Zeit zu Zeit sicherlich erforderlich sein, mit Fahrzeugen auf das
Grundstiick zu gelangen (z.B. zur Stellung eines Gerists, Transport von schwerem Material
0.4.).

Es ist deshalb erforderlich, dass uber das eigene Grundsttick eine nicht nur ein fu3laufiger,
sondern auch befahrbarer Zugang hergestellt wird. Einer Ubernahme einer Baulast zur
Sicherung von Zugang und Zufahrt Giber unser Grundstiick stimmen wir nicht zu.

Wir bitten um Bericksichtigung unserer Stellungnahme und Beteiligung am weiteren
Verfahren.

Mit freundlichen GriiRen



	RP Abteilung 9_2024-01-15.pdf
	LRA_2024-01-19.pdf
	IHK_2024-01-23.pdf
	SWEG_2024-01-26.pdf
	blhv_2024-01-26.pdf
	RVSO_2024-01-31.pdf
	Bürger 1_2024-01-22.pdf

